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Energieberatung

Wer sich heute Immobilienanzeigen in 
kommerziellen Medien ansieht, findet bei 
vielen Angeboten bereits Angaben zum 
Energiebedarf oder -verbrauch, zum Bau-
jahr, zur Heizung, zur Energieeffizienzklas-
se usw. Verkäufer und Vermieter erfüllen 
damit ihre neue Pflicht nach der EnEV 2014. 
Doch wer eine Anzeige schalten will, ist 
häufig angesichts der unterschiedlichen 
„Generationen“ von Energieausweisen 
und Energiekennwerten überfordert.  
Ebenso stellt sich die Frage, welche rechtli-
chen Konsequenzen drohen, wenn die neu-
en Anforderungen nicht erfüllt werden. 

Energiekennwerte in Anzeigen

Die EnEV 2014 regelt im neuen Paragrafen
16a (Pflichtangaben in Immobilienanzei-
gen) die Details zu dieser neuen Anforde-
rung: Wer eine Anzeige in einem kommer-
ziellen Medium schaltet, weil ein Gebäude 
teilweise oder ganz verkauft, vermietet, 
verpachtet oder verleast werden soll, muss 
auch bestimmte Energiekennwerte veröf-
fentlichen, wenn zu diesem Zeitpunkt
bereits ein Energieausweis vorliegt.

Europäische Vorgaben

Die neue Anzeigepflicht geht zurück auf 
die EU-Gebäuderichtlinie aus dem Jahr 
2010. Um diese umzusetzen änderte die 

EnEV 2014: Kennwerte aus Energieausweisen veröff entlichen

Energie-Infos in Anzeigen

(1) Welche Pfl ichtangaben muss eine Im-
mobilienanzeige enthalten? 

Bundesregierung zunächst das Energie-
einsparungsgesetz (EnEG 2013). In § 5a 
(Energieausweise) fordert das Gesetz nun 
auch Angaben in Immobilienanzeigen in 
kommerziellen Medien. Das EnEG ist der 
EnEV übergeordnet und erlaubt dem 
Bund, dass er Verordnungen wie die EnEV 
erlässt oder ändert. Das EnEG 2013 liegt 
der EnEV 2014 zugrunde.

Kennwerte nur als Information

Das seit letztem Sommer geltende EnEG 
2013 weist ausdrücklich darauf hin, dass 
die Pflichtangaben in Immobilienanzeigen 
nur der Information dienen. Das ist eine 
sehr wichtige Änderung, denn sie ersetzt 
die bisherige Aussage im EnEG 2009 die 
bis dato lautete: „Die Energieausweise die-
nen lediglich der Information.“ Folglich 
sind Energieausweise nun rechtsverbind-
lich bis auf eine Ausnahme: die Energiean-
gaben in Immobilienanzeigen in kommer-
ziellen Medien. Sie dienen lediglich der 
Information.

Neue EnEV-Anforderung

Wer ein Gebäude teilweise oder ganz ver-
kauft, neu vermietet, verpachtet oder ver-
least muss dafür sorgen, dass in den An-
zeigen in kommerziellen Medien auch 
bestimmte Energiekennwerte mit veröf-
fentlicht werden – wenn zu diesem Zeit-
punkt bereits ein Energieausweis für das 
Gebäude vorliegt.

Termine und Fristen

Diese Pflicht gilt seit dem Inkrafttreten der 
neuen EnEV, d. h. seit 01.05.2014. Weitere 
EnEV-Fristen in Verbindung mit Energie-
ausweisen:

  Ab 01.11.2014 benötigen alle Eigentümer, 
die für ihre Gebäude nur bestimmte, äl-
tere Energieausweise besitzen, jeweils 
neue Ausweise, wenn sie ihr Gebäude 
teilweise oder ganz verkaufen, neu ver-
mieten, verpachten oder verleasen wol-

len. Das sind bspw. die Energie- und 
Wärmebedarfsausweise nach EnEV 
2002/2004 für Nichtwohngebäude oder 
freiwillige Energieausweise vor dem 
01.10.2007, die nicht die geforderten En-
ergiekennwerte aufweisen. 

  Ab 01.05.2015 gilt es als Ordnungswid-
rigkeit, wenn ein Verkäufer, Vermieter, 
Verpächter oder Leasinggeber gegen die 
Anzeigenpflicht vorsätzlich oder leicht-
fertig verstößt. Das regelt die EnEV 2014 
in § 27 (Ordnungswidrigkeiten), Abs. 2 
Nr. 6. Es ist die einzige Regelung der Ver-
ordnung, die mit einem Jahr Verspätung 
gilt.

Verpflichtete nach EnEV

Verkäufer, Vermieter, Verpächter und Lea-
singgeber sind betroffen, wenn eine Immo-
bilienanzeige in einem kommerziellen Me-
dium geschalten wird weil ein Gebäude 
teilweise verkauft, neu vermietet etc. wer-
den soll. Sie müssen sicherstellen, dass die 
geforderten Kennwerte auch angegeben 
sind, wenn ein Energieausweis vorliegt.

Pflichtangaben in Anzeigen

Die Tabelle zeigt, welche Energiekennwer-
te grundsätzlich in Anzeigen in kommerzi-
ellen Medien pflichtmäßig auch mit veröf-
fentlicht werden. Dabei fällt Folgendes 
auf:

Gleiche Kennwerte für Wohn- und Nicht-
wohnbau betreffen

  die Art des Energieausweises (Bedarf 
oder Verbrauch),

  den wesentlichen Energieträger Hei-
zung.

Unterschiedliche Kennwerte betreffen

  Energiebedarf oder -verbrauch, Baujahr 
und Energieeffizienzklasse (Wohnbau),

  Endenergiebedarf und -verbrauch ge-
sondert für Wärme und Strom (Nicht-
wohnbau).
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Energieberatung

Neue Pflichtangaben in kommerzielle Anzeigen

WOHNGEBÄUDE NICHTWOHNGEBÄUDE

1 Art des Energieausweises: 
Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis

Art des Energieausweises: 
Energiebedarfs- oder 

Energieverbrauchsausweis

Bedarfsausweis Verbrauchsausweis Bedarfsausweis Verbrauchsausweis

2

Endenergiebedarf Endenergieverbrauch

Endenergiebedarf
für Wärme

Endenergieverbrauch 
für Wärme

Endenergiebedarf
für Strom

Endenergieverbrauch
für Strom

3 Wesentlicher 
Energieträger Heizung

Wesentlicher 
Energieträger Heizung

Wesentlicher 
Energieträger Heizung

Wesentlicher 
Energieträger Heizung

4 Baujahr Baujahr

5 Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse
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Energieberatung

Energieausweise
nach EnEV 2014

Wer für sein Gebäude einen Energieaus-
weis nach neuer EnEV hat, wird die ent-
sprechenden Energiekennwerte wie in 
der Tabelle veröffentlichen, wenn eine 
Anzeige wegen Verkauf, Neuvermietung, 
neuer Verpachtung oder Leasing in ei-
nem kommerziellen Medium geschalten 
wird.

Ältere Energieausweise

Energieausweise waren bisher zehn Jahre 
lang gültig – gerechnet ab dem Datum 
der Ausstellung. Das ändert sich nun für 
einige ältere Energieausweise, weil sie die 
geforderten Kennwerte für Immobilien-
anzeigen nicht umfassen. Diesen „ungül-
tigen“ Energieausweisen räumt die neue 
EnEV eine Übergangsfrist bis Ende Okto-
ber 2014 ein. Danach müssen betroffene 
Eigentümer ggf. neue Energieausweise 
ausstellen lassen, wenn sie Ihre Immobi-
lie teilweise oder ganz verkaufen, neu 
vermieten, verpachten oder verleasen 
wollen. Die „ungültigen“ Energieauswei-
se eignen sich auch in der Übergangsfrist 
nicht als Grundlage für die Angabe von 
Energiekennwerten in Anzeigen.

Welche Ausweise gelten?

Auf die Fragen, inwieweit ein älterer 
Energieausweis noch gilt und wofür ihn 
der Eigentümer nutzen darf (als Nach-
weis gegenüber der Baubehörde, zur In-
formation für Käufer und neue Mieter 
oder als öffentlicher Aushang für die Be-
sucher) finden Sie die Antwort in der 
Übersicht „Energieausweis im Bestand: 
Was ändert sich und welche älteren Aus-
weise gelten?“ in der Ausgabe 17 vom Mai 
2014 dieser Fachzeitschrift.

(2) Auf Energieausweisen nach EnEV 2014 sind nun auch Effi  zienzklassen  abgebildet. 
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Offizielle Arbeitshilfe

Die neue EnEV 2014 regelt im § 29 (Über-
gangsvorschriften für Energieausweise 
und Aussteller) den Umgang mit den äl-
teren Generationen von Ausweisen, 
auch welche Energiekennwerte in Im-
mobilienanzeigen jeweils veröffentlicht 
werden. Und weil die Regeln sehr kom-
plex und insbesondere für betroffene Ei-
gentümer nicht leicht nachvollziehbar 
sind, sieht die EnEV auch vor, dass die 
zuständigen Bundesministerien eine Ar-
beitshilfe veröffentlichen. Diese ist be-
reits am 30.04.2014 im Bundesanzeiger 
als „Arbeitshilfe Pflichtangaben in Im-
mobilienanzeigen und ‚alte‘ Energieaus-
weise“ erschienen. Interessierte können 
sie kostenfrei auf den Webseiten des 
Bundesanzeigers einsehen und ausdru-
cken.

Energieausweise
nach EnEV 2009/2007

Wenn ein Energieausweis zwischen dem 
01.10.2007 und 30.04.2014 erstellt wurde 
– also nach EnEV 2007 oder 2009 –, erfüllt 
er die europäischen Vorgaben hinsichtlich 
der Kennwerte für Immobilienanzeigen. 
Das trifft auch auf die freiwilligen Ener-
gieausweise zu, die vor dem Inkrafttreten 
der EnEV 2007 aufgrund des Entwurfs der 
Bundesregierung vom 25.04.2007 für die 
EnEV-Novelle ausgestellt wurden. Diese 
Energieausweise gelten also fort und ha-
ben nur zwei „Mängel“ gegenüber den 
Ausweisen nach EnEV 2014: 

  Verbrauchsausweis Wohnbau: Wenn 
der Energieverbrauchskennwert das 
Warmwasser nicht umfasst, wird für die 
Anzeige der Wert pauschal um 20 kWh 
pro Jahr und Quadratmeter Gebäude-
nutzfläche erhöht.

  Die Energieeffizienzklasse bei Wohnge-
bäuden fehlt. Sie kann in einer Immobi-
lienanzeige freiwillig gemäß der Katego-
rien der EnEV 2014 in Anlage 10 (Eintei-
lung in Energieeffizienzklassen) mit an-
gegeben werden.

Freiwillige Energieausweise
vor der EnEV 2007

Von den freiwilligen Energieausweisen 
(z. B. dena-Energiepass der Deutschen Ener-
gie-Agentur), die vor dem Inkrafttreten der 
EnEV 2007 von Gebietskörperschaften im 
Rahmen von Feldversuchen ausgestellt 
wurden, gelten nur diejenigen Ausweise, 
die folgende Anforderungen  erfüllen:

  Sie umfassen auch Angaben für den End -
energiebedarf oder -verbrauch.

  Sie berücksichtigen dabei auch die 
Warmwasserzubereitung.

  Bei Nichtwohngebäuden umfassen sie 
auch die Kühlung und die eingebaute 
Beleuchtung.

In Immobilienanzeigen werden folgende 
Angaben als Endenergiebedarf oder -ver-
brauch genannt:

  Endenergiebedarf oder -verbrauch
  wesentliche Energieträger für die Heizung.
  Energieeffizienzklassen (freiwillig) nach 
der Klassifizierung gemäß EnEV 2014 
Anlage 10 (Einteilung in Energieeffizi-
enzklassen).

Energieausweise
nach EnEV 2002/2004

für Wohn gebäude

Von den Nachweisen nach den beiden ers-
ten Fassungen der EnEV erkennt die EnEV 
2014 nur die Energiebedarfsausweise für 
Wohngebäude an, die gemäß dem Muster A 
des Anhangs der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zu § 13 der EnEV erstellt wurden. 
Sie gelten zehn Jahre ab Ausstellung. 

In den Immobilienanzeigen werden fol-
gende Angaben als Endenergiebedarf oder 
-verbrauch genannt:

  Endenergiebedarf berechnet als Summe 
des Endenergiebedarfs für die einzelnen 
Energieträger

  Art der Beheizung
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  Energieeffizienzklassen (freiwillig) nach 
der Klassifizierung gemäß EnEV 2014 
Anlage 10 (Einteilung in Energieeffizi-
enzklassen).

Energieausweise
nach WSchVO 1995

Die Ausweise für Gebäude nach der Wär-
meschutzverordnung (WSchVO 1995) sind 
nicht mehr gültig, denn sie sind alle älter 
als zehn Jahre. Die erste EnEV 2002 löste 
die WSchVO 1995 vor zwölf Jahren am 
01.02.2002 ab.

Anzeigenmedium

Die Pflicht, Energieangaben nach EnEV zu 
veröffentlichen, greift jedoch nur, wenn 
die Anzeige in einem kommerziellen Medi-
um erscheint.

Kommerzielle Medien

Nach der offiziellen Begründung zur neuen 
EnEV sind kommerzielle Medien insbeson-
dere Zeitungen, Zeitschriften oder spezielle 
Webseiten im Internet, die Immobilienan-
gebote bekannt machen und die potenzielle 
Käufer oder Mieter deshalb auch regelmä-
ßig ansehen. Private, kostenlose Kleinanzei-
gen oder ein Aushang am schwarzen Brett 
– bspw. in einem Supermarkt – fallen nicht 
darunter, denn sie erreichen nicht die breite 
Öffentlichkeit.

Konsequenzen

Die neue Pflicht, in Immobilienanzeigen 
auch Energiekennwerte mit zu veröffentli-
chen, hat die Berufsgruppe der Immobili-
enmakler für den Energieausweis sensibi-

lisiert. Ganz zu schweigen von der 
Abmahnwelle, die nach dem 01.05. zu Un-
recht zahlreiche Unternehmen erreichte 
und in Angst und Schrecken versetzte.

Kein Energieausweis

Wenn zum Zeitpunkt der Schaltung einer 
Anzeige noch kein Energieausweis vorliegt, 
müssen auch keine Energiekennwerte ver-
öffentlicht werden. Aber Achtung: Auch äl-
tere Energieausweise nach den früheren 
Fassungen der Verordnung gelten teilweise 
als Grundlage für die Veröffentlichung von 
Energiekennwerten. Die Übersicht „Energie-
ausweis im Bestand: Was ändert sich und 
welche älteren Ausweise gelten?“ in der 
Ausgabe 17 vom Mai 2014 dieser Fachzeit-
schrift zeigt, um welche älteren Ausweise es 
sich genau handelt. Allerdings gelten man-
che Ausweise nur bis Ende Oktober 2014 
und eignen sich nicht als Grundlage für 
Pflichtangaben in  Immobilienanzeigen.

Haftungsfragen

Den Verkäufer, Vermieter, Verpächter oder 
Leasinggeber betrifft die Pflicht dafür zu 
sorgen, dass die geforderten Energieanga-
ben aus dem Energieausweis mit veröf-
fentlicht werden. Wenn ein Makler die An-
zeige schaltet und er vom Verkäufer, 
Vermieter usw. die erforderlichen Werte – 
gegebenenfalls trotz Aufforderung – nicht 
erhält, kann gegen ihn kein Bußgeld ver-
hängt werden. Der Makler ist allerdings 
gut beraten, seine Kunden schriftlich auf 
die neue Pflicht und auf die drohenden 
Bußgelder hinzuweisen.

Drohende Geldbußen

Die EnEV 2014 selbst legt keine Bußgelder 
fest, sondern verweist auf das EnEG 2013. 
Wer also vorsätzlich oder leichtfertig die 
neue Angabenpflicht nicht erfüllt, kann 
mit einem Bußgeld bis zu 15.000 Euro be-
langt werden. Allerdings tritt die spezielle 
Regelung erst mit einem Jahr Verspätung, 
d. h. ab dem 01.05.2015 in Kraft.

Fazit

Laut neuer EnEV 2014 müssen seit dem 
01.05.2014 in kommerziellen Immobilien-
anzeigen auch bestimmte Energieanga-
ben mit veröffentlicht werden, wenn be-

(3) Makler sind gut beraten, ihre Kunden 
schriftlich auf die Pfl ichtangaben in Anzei-
gen hinzuweisen.

Melita Tuschinski, 
Dipl.-Ing. UT, Freie
Architektin, Stuttgart

Als Herausgeberin des 
Experten-Portals EnEV-
online.de informiert die 

Autorin seit 1999 zu energiesparrechtli-
chen Regelungen für Gebäude in der 
Praxis, seit 2009 auch zum Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).

Kontakt unter:
info@tuschinski.de
www.EnEV-online.de

reits ein anerkannter Energieausweis 
vorliegt. Dieser kann auch nach einer älte-
ren EnEV-Fassung ausgestellt sein. Da etli-
che ältere Energieausweise nur bis Ende 
Oktober diesen Jahres gelten, sollten po-
tenzielle Verkäufer, Neuvermieter usw. 
beizeiten einen neuen Energieausweis be-
stellen. Die Ordnungswidrigkeit in Verbin-
dung mit der neuen Pflicht, Energiekenn-
werte mit zu veröffentlichen, tritt 
allerdings erst ab 01.05.2015 in Kraft.
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